
V E R E I N B A R U N G 
unbeleuchtete Werbefläche 

zwischen

___________________________________________________________________________________________
(Vermieter)

und der Firma (Name und Adresse der Werbefirma)
(Mieterin)

oder beider Rechtsnachfolger

1. Der Vermieter des Grundstückes _______________________________________________________ räumt der Mieterin das
alleinige Recht ein, auf oder an dem genannten Grundstück ___________ Werbefläche/n in der Größe von ca. 2,90  m x 3,90 m
zu errichten und zu bewirtschaften. Vor der Werbefläche ist zu diesem Zweck ein Bereich von mindestens 2,00  m Tiefe freizu-
halten, um die Bewirtschaftung/Wartung zu gewährleisten. Der/die Unterzeichner sichern zu, zur Vermietung des Grundstücks
allein berechtigt/ordnungsgemäß bevollmächtigt (Vollmacht liegt bei) zu sein.

Die von der Mieterin zu zahlende Nettovergütung beträgt ab Fertigstellung der Werbefläche

€                             pro Werbefläche und Jahr, insgesamt:                     €.

Die Miete wird zuzüglich MwSt. in gesetzlicher Höhe (derzeit 19%) entrichtet, sofern der Vermieter umsatzsteu-erpflichtig ist.
Die Gesamtjahreszahlung wird anteilig, ab Fertigstellung, vierteljährlich im Voraus und jeweils bis Mitte des Fälligkeitsmonates
angewiesen. Sofern die Miete zzgl. USt. gezahlt wird, ist die USt. vom Vermieter an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Ändert sich der von dem Statistischen Bundesamt veröffentlichte Verbraucherpreisindex für Deutschland auf

der Basis 2015 = 100 gegenüber dem für den Monat des Vertragsabschlusses veröffentlichten Index um mindestens 5%, so kann
jede Partei eine Anpassung des Mietzinses verlangen. Maßstab dafür soll die Veränderung des Indexes sein, soweit dies der Bil -
ligkeit entspricht. Die Änderungen des Mietzinses wird ab dem auf das Änderungsverlangen folgenden Monat wirksam. Bei je -
der weiteren Indexänderung gegenüber der jeweils letzten Änderung des Mietzinses ist diese Regelung entsprechend anwendbar

________________________________________ _________________________________________

Kontoinhaber Bank

________________________________________ _________________________________________

BIC IBAN

________________________________________

Steuernummer/USt-IdNr.

2. Wird nur eine Teilgenehmigung erteilt oder werden Werbefläche/n entfernt, so reduziert sich für die hiervon betroffenen Werbe -
fläche/n die vereinbarte Miete.

3. Die von der Mieterin errichtete/n Werbefläche/n verbleiben in deren Eigentum.

4. Sämtliche im Zusammenhang mit der Errichtung und Unterhaltung der Werbefläche/n entstehenden Kosten trägt die Mieterin.
Hierzu gehören auch die Genehmigungsgebühren, Versicherungsprämien sowie Auf- und Abbaukosten.

5. Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und endet 5 / 10 Jahre nach Fertigstellung der Werbefläche/n. Sie ver -
längert sich jeweils um 5 Jahre, falls nicht 6 Monate vor Ablauf von einer der beiden Parteien schriftlich, durch eingeschriebenen
Brief, gekündigt wird. Im Falle einer Vertragsverlängerung wird die oben genannte Vergütung anteilig fort gezahlt. Der Mieterin
wird für die Dauer von 12 Monaten ab Beendigung des Mietvertrages einmalig ein durch Eintritt in den neuen Vertrag auszu-
übendes Vormietrecht eingeräumt. Es gilt für alle vergleichbaren Verträge über Werbeanlagen, die dem Vermieter vor oder nach
Beendigung angeboten werden.
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6. Dem Vermieter steht das Recht zu, das Vertragsverhältnis für den Fall vorzeitig zu beenden, wenn das Grundstück baulich daue -
rhaft derartig wesentlich verändert wird, dass eine anderweitige Aufstellung oder Anbringung der Werbefläche/n nicht mehr
möglich ist. Wirken sich die baulichen Veränderungen nur auf einzelne Werbefläche/n aus und ist eine Weitervermarktung der
verbliebenen Werbefläche/n möglich,  kann der Vermieter  die Kündigung auf die betroffene(n) Werbefläche/n beschränken.
Nachweise für anstehende Baumaßnahmen erbringt der Vermieter. Geplante Renovierungen, die einen temporären Abbau der
Werbefläche/n erfordern, werden mindestens 14 Werktage vor Beginn mitgeteilt. Der Vermieter stimmt dem Wiederaufbau der
Werbefläche nach Beendigung der Renovierungsmaßnahmen zu.

7. Der Mieterin steht ein Recht zur Unterbrechung/Reduzierung der Zahlung der Miete oder zur fristlosen Kündigung zu, wenn
durch irgendwelche Umstände die Aussicht auf die Werbefläche/n behindert (z. B. Grünfläche) oder eine ordnungsgemäße War-
tung der Werbefläche/n ganz oder teilweise unmöglich oder unzumutbar gemacht wird. Dasselbe Recht steht der Mieterin zu,
wenn durch eine wesentliche Änderung der Verkehrs- und allgemeinen Marktlage sowie eine Änderung auf dem Werbesektor
eine ordnungsgemäße Ausnutzung der Werbefläche/n nicht mehr gewährleistet ist. Betreffen die Umstände oder Änderungen nur
einzelne Werbefläche/n, kann die Mieterin die Kündigung auf die betroffene(n) Werbefläche/n beschränken. Wahlweise kann
die Mieterin auch eine auf den Abrechnungszeitraum bezogene Anpassung der in Ziffer 1 vereinbarten Vergütung auf fünfzig
Prozent des Nettowerbeumsatzes verlangen. 

8. Die Mieterin ist berechtigt, erforderliche Änderungen im Bereich der Aufstellfläche für die Leiter vorzunehmen, so dass eine ge -
fahrenfreie Bewirtschaftung/Wartung möglich ist (auch im Winter und bei Glätte). Dies betrifft zum Beispiel das Entfernen/Ver-
setzen/Zurückschneiden von Grünflächen, sowie das Einebnen des Bodenbereiches. Bei Bedarf ist die Mieterin berechtigt, den
Bodenbereich fachgerecht zu bepflastern, oder ein Gitterrost auszulegen, sowie notfalls Absperrpfosten zu setzen. Sollten Grün-
flächen auf dem Grundstück des Vermieters eine Sichtbehinderung auf die Werbefläche darstellen, ist die Mieterin berechtigt,
diese zurückzuschneiden um eine freie Einsicht zu gewähren.

9. Der/Die Vermieter/in kann/können seine/Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht, bevor dem/der
Vermieter/in eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrages zur Ver -
fügung gestellt wird. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu
richten  an:  

(Name und Adresse der Werbefirma)

10. Diese Vereinbarung bedarf zur Wirksamkeit der Gegenzeichnung durch 
     (Name und Adresse der Werbefirma)

………………………, den…………………………

………………………………………………………
Vermieter

………………………, den………………………….

……………………………………………………….
Akquisiteur: 

Ort, den .……………………………………….

……………………………………………………….
(Name und Adresse der Werbefirma)
Mieterin
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